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Das DOMEA-Aktenkonzept und die Empfehlung des deutschen Bundesarchivs zur Aussonderung und Archivierung elektronischer Akten

Michael Wettengel *
(Vortrag auf der Informationsveranstaltung der Arbeitsgruppe Archivierung elektronischer Akten des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) in Bern am 5. November 1999)
1
Voraussetzungen
Wie Sie sicher wissen, hat der Regierungsumzug in Deutschland begonnen: Seit Mitte 1999 richten der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung sowie die ersten Bundesministerien ihren Hauptsitz in Berlin ein. Sechs Ministerien werden ihren Sitz in Bonn behalten und mit einer Dienststelle am Standort von Parlament und Regierung vertreten sein. Damit hat auch die Bewährung des Informationsverbundes Berlin-Bonn (IVBB) begonnen, durch den die elektronische Kommunikation zwischen räumlich getrennten Dienststellen und Behördenteilen gewährleistet werden soll.
 Wichtige informationstechnische Voraussetzungen wurden dafür bereits realisiert, so vor allem :

der elektronische Postdienst auf der Basis des X.400-Standards, 

Internet-Zugang für die Bundesverwaltung über eine zentrale Firewall, 

der Aufbau eines IVBB-Intranets,

Videokonferenzen mit Mehrpunkt-Fähigkeit, 

die Installation eines elektronischen Verzeichnisdienstes (Adreßverzeichnis) nach dem X.500-Standard und 

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des elektronischen Nachrichtenaustauschs.

In vier Pilotprojekten wurden bereits 1994 bis 1998 im Rahmen des Verbundprojektes Polikom vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie die standortverteilte Telekooperation und Vorgangsbearbeitung sowie neue Formen der Arbeitsorganisation entwickelt und erprobt.
 Die größte Herausforderung für den IVBB bleibt aber die schrittweise Umstellung des Schriftverkehrs zwischen Berlin und Bonn. Voraussetzung dafür ist die Einführung eines Systems, mit dem die Schriftgutverwaltung, der Aufbau elektronischer Akten und die informationstechnische Unterstützung der Vorgangsbearbeitung auch über große räumliche Entfernungen bewältigt werden können. 

Zu diesem Zweck wurde 1996 im Bundesministerium des Innern (BMI) bei der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt) nach dem „Einer-für-Alle-Prinzip” das Pilotprojekt DOMEA (Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang) gestartet. Zum Abschluß des Projektes wurde 1999 das sogenannte DOMEA-Konzept erstellt, das ein allgemeingültiges Organisationskonzept zur IT-Unterstützung der Vorgangsbearbeitung darstellt und Anforderungen an Vorgangsbearbeitungs-Systeme beschreibt.
 Im Rahmen des Projektes wurde 1997 ein Pilotsystem der Anbieter Siemens/CSE unter dem Namen DOMEA in der KBSt installiert und getestet. Diese DOMEA-Software ist jedoch vom DOMEA-Projekt und den damit verbundenen Konzepten zu unterscheiden, denn die DOMEA-Software erfüllt nicht alle Anforderungen des DOMEA-Konzepts.
 Um diese möglicherweise verwirrende Unterscheidung für Außenstehende transparent zu machen, wurde für die Fortschreibung des DOMEA-Projektes der etwas unspektakuläre Name „Papierarmes Büro“ gewählt. Im Projekt „Papierarmes Büro“ werden derzeit verschiedene Vorgangsbearbeitungs-Systeme im Bundesministerium des Innern daraufhin überprüft, inwieweit sie die Anforderungen des DOMEA-Konzepts erfüllen.

Mit diesen wenigen Hinweisen auf den Hintergrund und die Einbettung des DOMEA-Projektes möchte ich es bewenden lassen und aus den Höhen der ministerialen Projektarchitektur in die Niederungen der Akten und Vorgänge hinabsteigen. Im folgenden werde ich Ihnen das DOMEA-Aktenkonzept und dessen zentrale Anforderungen sowie die im Rahmen des DOMEA-Konzepts erarbeitete Empfehlung zur Aussonderung und Archivierung elektronischer Akten vorstellen. 

2
Das DOMEA-Aktenkonzept

Ein wesentliches Ziel des Projektes DOMEA ist die Einführung vollständiger elektronischer Akten in behördliche Geschäftsprozesse. Nur wenn es elektronische Akten gibt, kann ein elektronischer Aktenaustausch stattfinden, und erst dann kann der IVBB Effizienzvorteile erbringen, wenn es gelingt, den Papiertransport auf die elektronische Übermittlung umzustellen.

Nach der Definition des Committee on Electronic Records des International Council on Archives (ICA) benötigen elektronische Akten hinreichenden Inhalt, Kontext und Struktur, um über ihre Funktion im unmittelbaren Bearbeitungszusammenhang hinaus auch ihre Nachweis- und Dokumentationsfunktionen erfüllen zu können.
 In Systemen zur elektronischen Vorgangsbearbeitung werden Inhalt, Kontext und Strukturmerkmale einer Akte informationstechnisch jedoch in verschiedenen Objekten abgebildet. Das DOMEA-Konzept sieht dafür eine dreistufige Objekthierarchie mit Dokumenten, Vorgängen und Akten vor. 

Grundlage der Bearbeitung von Geschäftsvorfällen sind Dokumente. Sie sind der wichtigste Träger des Inhalts (Primärinformationen). Folglich bilden Dokumente auch im DOMEA-Konzept die Grundeinheit zur Speicherung von Primärinformationen. 

Dokumente werden in Vorgängen bearbeitet. Vorgänge fassen die Unterlagen zu einem Geschäftsvorfall zusammen, der aus Sicht der Aufgabenerledigung die elementare Handlungseinheit bildet. Im Vorgang wird der Bearbeitungsprozeß durch Geschäftsgangvermerke und Verfügungen, Sichtvermerke und Annotationen (Kontextinformationen) nachgewiesen. Diese den Entstehungs- und Bearbeitungszusammenhang nachweisenden Kontextinformationen werden mit den Vorgängen in nicht-veränderbarer Form im System gespeichert. 

Akten bilden den übergeordneten sach- und organisationsbezogenen Rahmen für die Bearbeitung des Schriftguts. Sämtliche Dokumente und Vorgänge werden im Verlauf der Bearbeitung Bestandteil einer Akte. Die Zuordnungsmerkmale von Dokumenten und Vorgängen zu Akten (Metainformationen) sind nach der Erfassung jederzeit nachweisbar. Akten sind demnach auch bei elektronischer Speicherung und Verwaltung von Schriftgut das primäre, benutzerunabhängige, sachsystematische Ordnungskriterium. Vorgänge bleiben als Untereinheiten der Akte erhalten.

3
Anforderungen an elektronische Akten und Prinzipien der informationstechnischen Unterstützung

Auch für Akten, die in der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung erzeugt, erfaßt oder verwaltet werden, gelten die Anforderungen an behördliches Schriftgut, wie sie in Gesetzen, Geschäftsordnungen sowie Richtlinien und Vorschriften zur Schriftgutverwaltung festgelegt sind.
 Sie umfassen insbesondere folgende Punkte: 

die Vollständigkeit, Integrität und Authentizität behördlicher Unterlagen, d. h. daß Dokumente weder verfälscht, verändert, vernichtet oder gelöscht;

die „Aktenmäßigkeit” der Verwaltung, d. h. daß zusammengehörige Schriftstücke bearbeitungsgerecht und aufgabenbezogen in sachsystematisch geordneten (Sach)akten zusammengefaßt werden;

die Nachvollziehbarkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, d. h. daß die Verantwortlichkeit im Mitzeichnungsverfahren nachgewiesen sowie Stand und Entwicklung einer Sache stets vollständig und übersichtlich wiedergeben sind.
Die Beachtung dieser Grundsätze bildet die Voraussetzung für die Sachbezogenheit und Kontinuität von Verwaltungshandeln sowie für die Transparenz von Regierung und Verwaltung. Sachsystematische Ordnungsstrukturen und „aktenmäßige” Zusammenhänge stellen somit entscheidende Voraussetzungen für die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung dar.
 

Die Umsetzung dieser Anforderungen im Rahmen des Projektes DOMEA führte zu folgenden Prinzipien der informationstechnischen Unterstützung: 
Systeme zur IT-gestützten Vorgangsbearbeitung müssen einen vollständigen Nachweis des Schriftgutbestandes und einen vollständigen Bearbeitungsnachweis ermöglichen. Dies bedeutet, daß alle Dokumente, Vorgänge und Akten im elektronischen Register erfaßt werden und daß das IT-System durch eine automatische, benutzerunabhängige Protokollierung der Bearbeitung im elektronischen Geschäftsgang einen vollständigen Nachweis des Verwaltungshandelns gewährleistet. 

Mit Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung ist eine möglichst vollständige elektronische Bearbeitung von Vorgängen und die Bildung elektronischer Akten zu realisieren. Wenn die Bearbeitung dennoch in Papierform erfolgt, dann sind die Papierunterlagen nachträglich zu scannen und in die elektronische Akte abzulegen.

Auf die parallele Führung von Papierakten sollte generell verzichtet werden. Wenn Papierunterlagen dennoch abgelegt werden müssen, dann sollten sie als Bestandteil einer digitalen Hybridakte verwaltet werden. Papierbestandteile von Hybridakten müssen spätestens bei der Übergabe an das Archiv in ein vollständiges digitales Format überführt werden.

Diese Prinzipien wurden für den IT-gestützten Geschäftsgang im Abschlußbericht zum Projekt DOMEA nochmals hervorgehoben und gelten auch für das Anschlußprojekt „Papierarmes Büro”.

4
Das Konzept zur Aussonderung und Archivierung elektronischer Akten

4.1
Grundlagen und Zielsetzung

Im Rahmen des Pilotprojekts DOMEA wurde im Frühjahr 1998 eine Arbeitsgruppe gebildet, um auch Lösungswege für die Aussonderung und Archivierung elektronischer Akten aufzuzeigen. In der Arbeitsgruppe waren die KBSt, das Bundesarchiv, die Forschungsstelle für Verwaltungsinformatik der Universität Koblenz sowie die Firmen Infora und Siemens vertreten. Das Ziel war, ein möglichst geeignetes und effizientes Verfahren zur Aussonderung elektronischer Akten aus IT-gestützten Vorgangsbearbeitungs-Systemen zu finden. Dieses Verfahren soll Behörden, die derartige Systeme einsetzen, ermöglichen, Unterlagen, die sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht mehr benötigen, dem zuständigen Archiv anzubieten. Dabei bestand Übereinstimmung darin, daß sich die zu findende Lösung - soweit möglich - an den vorhandenen und bewährten Verfahren und Regelungen des Bundes für die Aussonderung orientieren müsse. Darüber hinaus sollte die Arbeitsgruppe eine nach dem Stand der Technik sichere Lösung für die dauerhafte Aufbewahrung elektronischer Akten aufzeigen. 

Als Ergebnis der Arbeit wurde eine Empfehlung für die Aussonderung elektronischer Akten aus IT-gestützten Vorgangsbearbeitungs-Systemen vorgelegt, die im September 1998 als KBSt-Schrift veröffentlicht wurde
 und auch Bestandteil des Konzepts Papierarmes Büro (DOMEA-Konzept) wird.
 Als Modellfall und Erfahrungshintergrund diente das von Siemens/CSE entwickelte DOMEA-System. Die Empfehlung ist jedoch generell für die Aussonderung elektronischer Akten gültig, gleich in welchem System sie gebildet wurden. 

Definitionsgemäß sind abgeschlossene, vollständige elektronische Akten Gegenstand der Aussonderung. Allerdings können elektronische Akten unendlich groß werden, da physische Begrenzungen wie bei Papierbänden keine Rolle spielen. Vorgänge werden dagegen rasch geschlossen, da sie das Ergebnis begrenzter Transaktionen darstellen. Daher werden abgeschlossene Vorgänge einer Akte, die nach dem Aktenplan gebildet wurde, nach bestimmten Zeitabläufen zu einem zeitlichen Aktenschnitt zusammengefaßt. Ausgesondert werden somit Aktenschnitte, die alle abgeschlossenen Vorgänge, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, zusammenfassen. In einem Aktenschnitt werden die Vorgänge chronologisch nach dem Entstehungszeitpunkt aufgelistet. Ein zeitlicher Aktenschnitt, der ins Archiv übernommen wurde, bildet dort die Aufbewahrungseinheit.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen sind die elektronischen Akten dem Archiv anzubieten. Die auszusondernden Aktenschnitte müssen sämtliche relevanten Kontextinformationen über Geschäftsprozesse und die Bearbeitung im Geschäftsgang enthalten, wie zum Beispiel Geschäftsgangvermerke, Verfügungen, Zeichnungen, Ordnungsmerkmale und Laufweginformationen. Dabei werden sowohl die Bearbeitungsschritte als auch die Verantwortlichkeiten durch das elektronische System automatisch protokolliert und festgehalten. Diese werden im Zusammenhang mit den jeweiligen Vorgängen als Dokumentbestandteile oder eigene Dokumente abgespeichert. Auch die bei der Registrierung von Dokumenten, Vorgängen und Akten erzeugten Metainformationen sind jeweils im Objektzusammenhang anzubieten. 

Eine Aussonderung von hybriden Akten, also von Akten, die aus digitalen und Papierschriftstücken gleichermaßen bestehen und nur in dieser Mischform vollständig sind, sollte aufgrund der Folgeprobleme, die daraus erwachsen würden, ausgeschlossen sein. Akten sollten daher entweder in Papierform oder als elektronische Akten ausgesondert werden, aber nicht in einer hybriden Form. Dennoch sollten sowohl Papierakten als auch elektronische Akten in einem Schriftgutverwaltungs-System gemeinsam registriert und verwaltet werden.

4.2
Stufenkonzept der Aussonderung 

Nur ein geringer Teil der auszusondernden behördlichen Akten werden im Archiv auf Dauer aufbewahrt. Es liegt daher im Interesse einer effizienten und wirtschaftlichen Aussonderung, daß möglichst nur jener „archivwürdige” Teil aus dem Vorgangsbearbeitungs-System exportiert und dem Archiv übergeben wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im Rahmen des Projektes DOMEA ein Stufenkonzept entwickelt:

Stufe 1: 

Als Vorstufe zum Aussonderungsverfahren können in einem Aussonderungskatalog diejenigen Akten nachgewiesen werden, auf deren Übernahme das Bundesarchiv verzichtet und die bereits in der Behörde vernichtet werden können. Akten, für die das Bundesarchiv eine generelle Vernichtungsgenehmigung erteilt hat, werden dann nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist in der Behörde vernichtet.

Damit eine automatische Auswahl der auszusondernden Vorgänge erfolgen kann, muß für Akten, Vorgänge und Dokumente eine Metainformation Aussonderungsstatus vorgesehen werden, die die Werte „vernichten” oder „anbieten” einnehmen kann. Der Aussonderungsstatus muß zur Akte erfaßt und auf die zur Akte angelegten Vorgänge und Dokumente übertragen werden können. 

Stufe 2:
Akten, die dem Bundesarchiv anzubieten sind, werden in einem elektronischen Anbieteverzeichnis aufgelistet. Dieses enthält die Datensätze für die Betreffseinheiten (unterste Ebene des Aktenplans), Akten und Vorgänge der Aussonderungsportion. Das Anbieteverzeichnis wird in elektronischer Form übermittelt und im Bundesarchiv in die IT-gestützte „Ersterfassung” des Bundesarchivs eingelesen. Dabei wird für jede Aufbewahrungseinheit automatisch die Archivnummer des Bundesarchivs vergeben. 

Stufe 3:

Im Bundesarchiv erfolgt auf der Grundlage des Anbieteverzeichnisses auf Aktenebene die Bewertungsentscheidung, ob die jeweiligen Akten zu übergeben sind oder nicht. Das Anbieteverzeichnis wird durch die Bewertungsentscheidungen und die Archivnummern des Bundesarchivs ergänzt und in elektronischer Form an die aktenführende Stelle zurückgeschickt.

Stufe 4: 

Auf der Grundlage der Bewertungsentscheidung des Bundesarchivs werden die zu übergebenden Akten ausgewählt und in ein Speicherformat für die Aussonderung überführt. Die übrigen Akten, deren Übernahme nicht vorgesehen ist, können in der Behörde vernichtet werden. Die ausgewählten elektronischen Akten werden mit einem Abgabeverzeichnis dem Bundesarchiv übergeben. Mit der Datei wird ein Auszählprotokoll übergeben, in dem die Anzahl der Datensätze der Betreffseinheiten, der Akten und der Vorgänge enthalten ist. Abgabeverzeichnis und Auszählprotokoll dienen im Bundesarchiv zur Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit der Übergabe. Die abgebende Behörde bestätigt dem Bundesarchiv mit der Übergabe die Authentizität der zu übergebenden elektronischen Akten. 

4.3
Technisches Verfahren der Aussonderung und Archivierung

Die elektronischen Akten werden im Bundesarchiv außerhalb der ursprünglichen Systemumgebung archiviert und müssen daher auch unabhängig vom ursprünglichen System zugänglich sein. Aufgrund fehlender sicherer Standards entschied sich die Arbeitsgruppe für möglichst flache, allgemein anwendbare Formate der zu übergebenden Daten und Dokumente. Die Primär- und die Kontextinformationen, also der Inhalt der Dokumente und die Bearbeitungsnachweise, sind in dem Bildformat TIFF 6.0, CCITT/TSS Gruppe 4
 zu übergeben. Dies ist ein vergleichsweise stabiles und weit verbreitetes Format für Dokumente, das von allen gängigen Bildverarbeitungsprogrammen unterstützt wird. Grafiken, Seitenansicht und Abbildungen bleiben darin in ihrer ursprünglichen Darstellung erhalten. Die dazugehörigen, meist in Datenbank-Tabellenstruktur vorliegenden Metainformationen sind dagegen von der abgebenden Behörde als ASCII-Dateien zu übergeben, damit die suchrelevanten Ordnungsmerkmale auch im Bundesarchiv recherchierbar bleiben.

Als Alternative zu TIFF wurde auch SGML (Standard Generalized Markup Language), das zu einer internationalen Norm erhoben wurde (ISO 8879), und XML (Extensible Markup Language), das vielversprechend für die Zukunft zu sein scheint, näher in Betracht gezogen. Ausschlaggebend für die Entscheidung war dann jedoch die Tatsache, daß nicht nur in DOMEA, sondern auch in anderen Vorgangsbearbeitungs-Systemen eine Umwandlung von Textverarbeitungsdateien in TIFF-Dokumente standardmäßig vorgesehen ist. Eine Umwandlung in SGML oder XML würde dagegen in aller Regel eine besondere Anforderung darstellen. 

Angesichts des besonderen Aufwandes, der mit einer permanenten Pflege digitaler Signaturen verbunden ist, wurde auf eine Archivierung von digitalen Signaturen im Sinne einer kontinuierlichen Neusignierung und der Archivierung der vollständigen Signatur-Dokumentation verzichtet. Elektronisch verschlüsselte oder signierte Dokumente sind vor der Übergabe an das Bundesarchiv zu öffnen, damit die jeweiligen Dokumente ohne Einsatz spezifischer Schlüssel oder Software gelesen werden können. Aussteller, Beteiligte und Empfänger eines jeden Dokuments müssen ebenso wie Ausstellungsdatum und Empfangsdatum im Klartext lesbar sein. Durch das dokumentierte und kontrollierte Verfahren der Übergabe soll die Echtheit der archivierten Unterlagen garantiert werden, nicht durch eine nur zeitlich befristet gültige Signatur. 

4
Ausblick

Mit der Installation des IVBB-Netzwerks als Intranet der Bundesverwaltung und der Integration von elektronischer Post, Dokumentenmanagement, elektronischer Archivierung und Vorgangsbearbeitung, Verzeichnisdienst und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als zentrale Dienste bzw. Anwendungen des IVBB entsteht eine Kommunikationsinfrastruktur, in der der Austausch von Dokumenten, Vorgängen und Akten auch über Behördengrenzen und räumliche Distanzen hinweg gewährleistet werden kann. 

Durch das vorgeschlagene Verfahren der Aussonderung wird darüber hinaus die informationstechnische Unterstützung der Vorgangsbearbeitung in der Bundesverwaltung erstmals über den gesamten Lebenszyklus elektronischer Akten sichergestellt. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, daß im Informationsverbund Berlin-Bonn der elektronische Dokumentenaustausch und die elektronische Archivierung als Regelfall zugelassen werden kann.

Gerade die dauerhafte Aufbewahrung digitaler Unterlagen bleibt jedoch eine Herausforderung nicht nur für Archive, sondern auch für Forschung, Verwaltung und Industrie. Derzeit wird daher von der Forschungsstelle für Verwaltungsinformatik und dem Bundesarchiv ein Projekt zur digitalen Archivierung geplant, bei dem es sowohl um die Sicherung als auch um die langfristige Nutzung und Zugänglichkeit digitaler Aufzeichnungen geht. Allerdings wird wohl vor dem Hintergrund der rasanten technologischen Entwicklung die Suche nach verbesserten Formaten, aber auch nach Verfahren und Methoden ein dauerhafter Auftrag bleiben. 




* Das Manuskript basiert auf einem gemeinsam mit Andreas Engel erstellten Vortrag unter dem Titel „Archivierung authentischer elektronischer Akten im Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB)“ für das DLM-Forum ‘99 der EU-Kommission in Brüssel am 18. Okt. 1999.


� Vgl. Andreas Engel: Elektronische Dokumentenverwaltung und -bearbeitung: Erfahrungen für den Informationsverbund Berlin-Bonn, in: Vorträge und Ergebnisse des DLM-Forums über elektronische Aufzeichnungen, Brüssel, 18.-20. Dezember 1996, INSAR Beilage II, Luxemburg 1997, S. 123-131; Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt) (Hrsg.): Informationsverbund Berlin-Bonn - Übersicht und Realisierungskonzept, Köln: Bundesanzeiger 1998 (Schriftenreihe der KBSt, Bd. 39; auch als ZIP-Datei unter: http://www.kbst.bund.de/papers/sr/39/); Jörg-Udo Aden, Walter Gora (Hrsg): Informationsverbund Berlin-Bonn. Köln 1999.


� Vgl. KBSt (Hrsg.), Informationsverbund Berlin-Bonn, S. 43-52; weitere Informationen zum IVBB unter http://www.kbst.bund.de.


� Vgl. Andreas Engel: Elektronische Dokumentenverwaltung und -bearbeitung, S. 124ff.; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie/Projektträger Multimedia des BMWi, DLR (Hrsg.): Telekooperation in der öffentlichen Verwaltung. Organisatorische Leitsätze für Anwender, Bonn/Köln 1998.


� KBSt (Hrsg.): Abschlußbericht zum Projekt DOMEA®. Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang. Köln: Bundesanzeiger 1999 (Schriftenreihe der KBSt, Bd. 41); vgl. auch Bundesministerium des Innern (Hrsg.): DOMEA®-Telegramm Nr. 4 zum Projekt der KBSt „Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang”. Bonn April 1999 (KBSt-Brief Nr. 1/99).


� Vgl. DOMEA®-Telegramm Nr. 4, Bonn April 1999 (KBSt-Brief Nr. 1/99), und DOMEA®-Telegramm Nr. 3 zum Projekt der KBSt „Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang”. Bonn Juli 1998 (KBSt-Brief Nr. 2/98; auch als HTML-Dokument unter: http://www.kbst.bund.de/papers/briefe/).


� „A record is recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an institutional or individual activity and that comprises content, context and structure sufficient to provide evidence of the activity regardless of the form or medium.“ International Council on Archives (ICA), Committee on Electronic Records: Guide for Managing Electronic Records from an Archival Perspective (Studies 8), Paris, Febr. 1997, S. 7.


� Für Bundesministerien insbesondere die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, Allgemeiner Teil (GGO I), die Registraturrichtlinie (RegR) als Anhang I zur GGO I und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1253). Vgl. Heinz Hoffmann: Behördliche Schriftgutverwaltung. Ein Handbuch für das Ordnen, Registrieren, Aussondern und Archivieren von Akten der Behörden. Boppard 1993 (Schriften des Bundesarchivs Bd. 43).


� Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): DOMEA®-Telegramm Nr. 2 zum Projekt der KBSt „Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang”. Bonn Februar 1998 (KBSt-Brief Nr. 1/98; auch als HTML-Dokument unter: http://www.kbst.bund.de/papers/briefe/). 


� Vgl. DOMEA®-Telegramm Nr. 4, Bonn April 1999, S. 8f.


� KBSt (Hrsg.): Konzept zur Aussonderung elektronischer Akten. Teil 1: Empfehlung des Bundesarchivs zur Aussonderung elektronischer Akten. Teil 2: Erfahrungen zum Aufbau und zur Ablage elektronischer Akten im DOMEA®-Projekt, Bonn 1998 (Schriftenreihe der KBSt, Bd. 40)..


� Vgl. DOMEA®-Telegramm Nr. 4, Bonn April 1999, S. 16.


� Konzept zur Aussonderung elektronischer Akten. Teil 1: Empfehlung des Bundesarchivs zur Aussonderung elektronischer Akten, S. 24.


� Konzept zur Aussonderung elektronischer Akten. Teil 1: Empfehlung des Bundesarchivs zur Aussonderung elektronischer Akten, S. 25ff.


� TIFF = Tag Image File Format; CCITT/TSS = Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony. Vorläufer der Telecommunications Standardization Sector (TSS) in der International Telecommunication Union (ITU).





